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Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs2;

StVO 1960 §5 Abs4;

StVO 1960 §99 Abs1 litb;

Rechtssatz

Die Au8assung des Besch, nach zwei von ihm ordnungsgemäß durchgeführten Blasversuchen sei er nicht (mehr)

verp=ichtet gewesen, der Au8orderung gemäß § 5 Abs. 4 StVO 1960 Folge zu leisten, tri8t nicht zu, da dies doch zu

dem mit dem Sinn des Gesetzes nicht in Einklang zu bringenden Ergebnis führen würde, dass ein nicht

funktionsfähiges Gerät die Feststellung der Alkoholisierung eines Fahrzeuglenkers ausschließen würde.

Schlagworte

Alkotest Verweigerung
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